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62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §24 Abs1;

Rechtssatz

Die Au assung, die Einstellung von Leistungen nach § 24 Abs. 1 AlVG für einen in der Vergangenheit liegenden

Zeitraum komme (wie in späteren Entscheidungen hinzugefügt wurde: nur soweit die Leistung auch tatsächlich

ausgezahlt wurde) "schon begri ich nicht in Frage" und dies müsse allein schon zur Aufhebung eines derartigen

Bescheides führen, hat der Verwaltungsgerichtshof in dem Erkenntnis vom 31. Mai 2000, Zl. 96/08/0258, nicht aufrecht

erhalten (vgl. seither etwa auch das Erkenntnis vom 15.November 2000, 96/08/0115).
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